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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

Sie sind Pflegekraft und in Teilzeit tätig? Dann sind Sie eine „kurzfristig verfügbare Res-
source“, wie es im Fachchinesisch der Gesundheitsexperten heißt. Davon wiederum 
wissen Sie nix und wollen vielleicht auch gar nix davon wissen?
Das wundert niemanden – außer den Gesundheitspolitikern. Die zeigen sich verwun-
dert, dass nach einer Umfrage des Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK) viele in 
Teilzeit tätige Pflegerinnen und Pfleger nicht in Vollzeit wechseln wollen. Auch die 
würden gerne ein höheres Einkommen haben, aber nicht um den Preis, den eine Pfle-
gefachkraft heute oftmals in bundesdeutschen Krankenhäusern zahlen muss. Sie 
wollen eine bessere Personalausstattung, verlässliche Dienstpläne und nicht regel-
mäßig aus dem „Frei“ geholt werden. Dann ließe sich wohl auch über Vollzeit reden. 
Vorher nicht!
Wer regelmäßig unser Heft liest, wird sich erinnern, dass wir uns kürzlich kritisch mit 
einer Bertelsmann-Studie auseinandergesetzt haben, in der empfohlen wurde, die 
flächendeckende Grundversorgung aufzugeben und lieber in Gesundheitszentren 
zu investieren. Wenn es jedoch weiterhin nicht gelingt, den Pflegeberuf interessan-
ter zu machen, wird es egal sein, ob die Pflegekräfte in den Krankenhäusern auf dem 
Land fehlen oder in den medizinischen Zentren der Ballungsräume. Tarifhandwerk-
lich haben wir erste Schritte unternommen, nicht weniger wichtig wird es jedoch 
sein, den Beruf zukünftig so zu gestalten, dass Pflegekräfte gesund alt werden kön-
nen in ihrem Beruf und dass sie Familie und Beruf vernünftig unter einen Hut bringen 
können, wenn sie in Vollzeit gehen. Diese Ziele – und es sollten unsere gemeinsamen 
Ziele als Bürger und potentielle Patienten sein – laufen konträr zur Ökonomisierung 
des Gesundheitswesens, die immer noch nicht gestoppt ist.
Im vorliegenden Heft haben wir unsere Fachgewerkschaften (siehe Seiten 6 und 7) 
befragt, wie sich diese Problematik in ihrem Bereich darstellt.

Mit freundlichen Grüßen

Volker Geyer

Editorial
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Unzulässige Rechtsausübung  
des Betriebsrats
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat 
in einer wichtigen Grundsatzentschei-
dung erstmals missbräuchlichen Blocka-
dehaltungen eines Betriebsrats Grenzen 
gesetzt. Den Unterlassungsansprüchen 
des Betriebsrats aus § 87 Abs. 1 Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) und § 23 Abs. 3  
BetrVG kann demnach in besonders 
schwerwiegenden und eng begrenzten 
Ausnahmefällen der Einwand der unzu-
lässigen Rechtsausübung nach § 2 Abs. 1 
BetrVG entgegenstehen (BAG, Beschluss 
vom 12. März 2019, Aktenzeichen 1 ABR 
42/17).

Der Fall

Im vorliegenden Fall machte der Betriebs-
rat eine Verletzung seines Mitbestim-
mungsrechts hinsichtlich der Festlegung 
der Arbeitszeit gerichtlich geltend. Unter 
anderem verlangte er die Unterlassung 
der Bekanntmachung nicht abgestimmter 
Dienstpläne durch die Arbeitgeberin. Die 
tarifgebundene Arbeitgeberin betreibt 
eine Klinik, in der etwa 335 Arbeitneh-
mende, Auszubildende und Praktikan-
tinnen / Praktikanten im allgemeinen 
Pflegebereich, in verschiedenen Funkti-
onsbereichen und im ärztlichen Dienst 
nach monatlichen Dienstplänen arbei-
ten. Die von der Arbeitgeberin monatlich 
aufgestellten Dienstpläne für das medi-
zinische und pflegerische Personal wur-
den vom Betriebsrat jedoch regelmäßig 
in weiten Teilen abgelehnt. Er teilte der 
Arbeitgeberin pauschal mit, die Pläne 
seien tarif- und gesetzeswidrig. Termine 
für Beratungen und die freiwillige Ein-

setzung einer Einigungsstelle lehnte er 
ebenfalls ab. Nachdem die Einigungsstelle 
durch ein Arbeitsgericht eingesetzt wor-
den war, legte er wiederholt Rechtsmit-
tel ein und weigerte sich abermals, vor 
Rechtskraft des Einsetzungsbeschlusses 
in der Einigungsstelle Beisitzer zu benen-
nen und zu verhandeln. Die Arbeitgeberin 
gab die Dienstpläne gegenüber ihren Mit-
arbeitenden dennoch bekannt. 

Die Entscheidung

Die Unterlassungsanträge des Betriebs-
rats waren ohne Erfolg. Zwar habe die 
Arbeitgeberin das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 
BetrVG wiederholt verletzt, unter den 
besonderen Umständen des Falls stehe 
der Geltendmachung dieser Verstöße 
ausnahmsweise der Einwand der unzu-
lässigen Rechtsausübung nach § 2 Abs. 1 
BetrVG entgegen. Das Verbot der unzu-
lässigen Rechtsausübung gilt gemäß § 2 
Abs. 1 BetrVG auch im Verhältnis zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat. Der 
dort normierte Grundsatz der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit sei Maßstab für 
die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
der Betriebsparteien. Durch die Besonder-
heiten des Rechtsverhältnisses zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat, welches 
durch die Wahrnehmung von struktu-
rell gegensätzlichen Interessen gekenn-
zeichnet ist, komme eine solche unzu-
lässige Rechtsausübung nur in besonders 
schwerwiegenden, eng begrenzten Aus-
nahmefällen in Betracht. Solch ein Aus-
nahmefall liege im vorliegenden Rechts-
streit vor. 
Weder könne noch müsse die Arbeitgebe-
rin die vorliegend pauschal vom Betriebs-

rat vorgebrachte Behauptung, die Dienst-
pläne seien gesetzes- und tarifwidrig, 
entkräften. Die Arbeitgeberin sei zur Aus-
führung der ihr nach § 39 Abs. 1 Satz 2 
i.V.m. § 108 Nr. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) 
V obliegenden Verpflichtung zur Kran-
kenhausbehandlung von Versicherten 
zwingend darauf angewiesen, in regel-
mäßigen Abständen Dienstpläne aufzu-
stellen, um dadurch den Einsatz des vor-
handenen Personals zu koordinieren. Nur 
auf diese Weise könne sie ihren gesetzli-
chen Auftrag, eine bedarfsgerechte Ver-
sorgung der Bevölkerung sicherzustel-
len, erfüllen. Aus diesem Grund sei der 
Betriebsrat auch angehalten, alles zu ver-
suchen, um im Rahmen des ihm gesetz-
lich zustehenden Mitbestimmungs-
rechts bei der Verteilung der von den 
Arbeitnehmenden zu leistenden Arbeits-
zeit mit der Arbeitgeberin zu einer ein-
vernehmlichen Regelung zu gelangen. 
Zudem haben die Betriebsparteien nach  
§ 74 Abs. 1 Satz 2 BetrVG über strittige Fra-
gen mit dem ernsten Willen zur Einigung 
zu verhandeln und Vorschläge für die Bei-
legung von Meinungsverschiedenheiten 
vorzulegen. Gegen diese Verpflichtungen 
habe der Betriebsrat im vorliegenden Fall 
im erheblichen Maße verstoßen. Er habe 
weder versucht, innerbetrieblich kons-
truktiv mit der Arbeitgeberin Verhand-
lungen über die Ausgestaltung der Dienst-
pläne aufzunehmen, noch habe er sich 
bemüht, mit Hilfe der Einigungsstelle zu 
einer Einigung über die strittigen Dienst-
pläne zu gelangen. Durch die beharrli-
che Verweigerung jeglicher Mitwirkung 
bei einer einvernehmlichen Errichtung 
der unstreitig zuständigen Einigungsstelle 
habe er deren unverzügliches Tätigwer-
den verhindert. Unabhängig davon ent-
binden ihn etwaige Verstöße einzelner 
Dienstpläne gegen gesetzliche und tarif-
liche Vorgaben nicht von seiner Verpflich-
tung, sein Mitbestimmungsrecht nach  
§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG wahrzunehmen.

Das Fazit

Ohne eine Einigung mit dem Betriebs-
rat können Arbeitgebende die Lage der 
Arbeitszeit nicht festlegen – und das hat 
auch seine Richtigkeit. Jedoch ist es not-
wendig, dass der Betriebsrat lösungsori-
entiert mit der Arbeitgeberseite zusam-
menarbeitet, um die Interessen der 
Mitarbeitenden zu wahren. Gerade im 
Gesundheitsbereich ist ein konstruktives 
Miteinander nicht nur für die Belegschaft, 
sondern auch für die zu Versorgenden 
unentbehrlich. 
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Am 12. September 2019 haben sich die 
Gewerkschaften dbb (für GeNi) und ver.di 
mit der AMEOS Krankenhausgesellschaft 
Niedersachsen mbH auf ein Tarifergebnis 
verständigt. Die Gewerkschaftsmitglie-
der haben diesem Ergebnis in Mitglieder-
versammlungen zugestimmt. Die Laufzeit 
geht vom 1. Mai 2019 bis 28. Februar 2022.

Erhöhung der Vergütung

2019: - 1. Mai Erhöhung der Tabellen-
   monatsvergütung um 1 %
  - 1. Mai Erhöhung der Tabelle 
   der anteiligen Jahressonder-
   zahlung um 2 %
2020: - 1. Januar Erhöhung beider 
   Tabellen um 2,4 %
2021: - 1. Januar Erhöhung beider 
   Tabellen um 2,0 %
  - 1. Juli Erhöhung beider Tabellen 
   um 0,4 %
2022: - 1. Januar Erhöhung beider 
   Tabellen um 1,2 %
Die leistungsorientierte Vergütung ent-
fällt ab 1. Mai 2019. 

Erhöhung Samstagszuschlag

Die Erhöhung des Samstagszuschlags 
(13:00 bis 21:00 Uhr) erfolgt ab 1. Januar 
2020 auf 10 %, ab 1. Januar 2021 auf 15 % 
und ab 1. Januar 2022 auf 20 % der Stufe 

3 der jeweiligen Vergütungsgruppe. Bis-
her wurde ein Zuschlag von 0,64 Euro /  
Stunde gezahlt. Für den ehemaligen Arbei-
terbereich, bleibt es bei der alten 20 %- 
Regelung.

Klarstellung Nachtzuschlag

Der Nachtzuschlag (21:00 bis 6:00 Uhr) 
beträgt für die Zeit vom 1. Mai 2016 bis 
31. Dezember 2018 wie vorher 15 %. Für 
die Zeit ab 1. Januar 2019 gilt die Erhö-
hung auf 20 % der Stufe 3 der jeweiligen 
Vergütungsgruppe. Dies war durch ein 
redaktionelles Versehen im alten Tarif-
vertrag nicht aufgenommen. Eigentlich 
hätte der erhöhte Nachtzuschlag erst mit 
Unterschrift unter den alten Tarifvertrag, 
also ab 25. März 2019, zugestanden. Die 
Gewerkschaften konnten hier die Zahlung 
bereits ab 1. Januar 2019 erreichen.

Zusatzurlaub bei Wechselschicht

Die Erhöhung des Zusatzurlaubs bei 
Wechselschicht erfolgt ab 1. Januar 2020 
um einen Tag, ab 1. Januar 2021 um einen 

AMEOS Klinika Hildesheim / Hameln und Osnabrück

Ergebnis erzielt – Mitglieder haben zugestimmt
weiteren Tag und ab 1. Januar 2022 um 
einen weiteren Tag – also um insgesamt 
drei Tage.

Auszubildende

Für die Auszubildenden wurde vereinbart: 
-  1. Januar 2020: Erhöhung der Ausbil-

dungsvergütung um 70 Euro monat-
lich.

-  1. Januar 2021: Erhöhung der Ausbil-
dungsvergütung um weitere 70 Euro 
monatlich.

Zusätzlich erfolgt eine Erhöhung des Jah-
resurlaubs um einen Tag ab 1. Januar 2020.

Entgeltordnung:

Die Gewerkschaften erwarten die Über-
nahme der Entgeltordnung (EGO) für die 
kommunalen Krankenhäuser. AMEOS 
erwartet, dass die Einführung der neuen 
EGO im ersten Schritt kostenneutral 
erfolgen muss. Die Tarifvertragsparteien 
verfolgen das Ziel, eine neue EGO zum  
1. Januar 2020 in Kraft zu setzen. Dabei 
soll sich die Kompensation an den Rege-
lungen zur Einführung der EGO für die 
kommunalen Krankenhäuser orientieren. 
Die Verhandlungen haben am 24. Oktober 
2019 begonnen. 

Der dbb und seine Fachgewerkschaft 
komba haben sich am 29. Oktober 2019 
mit der Geschäftsführung der ServiceDO 
GmbH zum ersten Verhandlungstermin 
getroffen. Bei der ServiceDo GmbH han-
delt es sich um einen ehemaligen Bereich 
des kommunalen Krankenhauses in Dort-
mund, der ausgegliedert wurde. Die 
Erwartung ist eindeutig: eine zumindest 
mittelfristige Rückkehr in den TVöD für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
ServiceDO GmbH.

Konstruktive Verhandlungen

Zum Einstieg in die Verhandlungen wur-
den die Interessen der Mitglieder vor Ort 
dargestellt und die Forderung bekräftigt. 
In dem ersten Termin wurde die aktu-
elle Arbeitgeberrichtlinie der ServiceDO 
GmbH intensiv durchgearbeitet und mit 
den wesentlichen Bestandteilen des 
TVöD verglichen. Beide Tarifvertragspart-
ner waren sich einig, konstruktiv verhan-
deln zu wollen. 
Die Verhandlungen werden am 16. Dezem-
ber 2019 fortgesetzt. An diesem Termin 
sollen die Tabellenwerte, die Tabellen-
struktur sowie die Entgeltordnung und 

ServiceDO

Verhandlungsauftakt
die Jahressonderzahlung auf die Tages-
ordnung kommen. Zur Vorbereitung auf 
den nächsten Verhandlungstermin wird 
sich die Tarifkommission noch im Novem-
ber 2019 treffen, um einen konkreten Vor-
schlag hinsichtlich dieser Themen zu ver-
fassen. 
Anschließend kann der Vorschlag von der 
Arbeitgeberin bewertet werden, so dass 
wir dann im Dezember 2019 ein konkre-
tes Angebot der Arbeitgeberseite hierzu 
erwarten können. 

Unterzeichnung der Tarifeinigung
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Die Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA) hat die Einigung bei 
der Erhöhung der Samstagszuschläge im 
TVöD / Bereich Krankenhäuser zurück-
genommen. Laut Einigung zwischen den 
Gewerkschaften dbb und ver.di mit der 
VKA vom 24. Juni 2019 sollten die Sams-
tagszuschläge in der Zeit von 13 bis 21 Uhr 
ab dem 1. Juli 2019 auf 20 % der Stunden-
vergütung (Stufe 3 der jeweiligen Entgelt-
gruppe) auch bei Schicht und Wechsel-

schicht steigen. Der dbb ist nach wie vor 
der Ansicht, dass die Refinanzierung durch 
die Kassen abgesichert ist und besteht 
weiterhin auf seiner Forderung nach der 
Erhöhung des Samstagszuschlags.
Die Tarifeinigung vom 24. Juni 2019 sah 
eine Erklärungsfrist bis zum 30. Septem-
ber 2019 vor. Diese hatten die Arbeitgeber 
verlangt, weil sie noch in ihrem Fachgrup-
penausschuss Krankenhäuser über die 
Refinanzierung durch die Krankenkassen 

TVöD / Krankenhäuser

VKA nimmt Einigung  
bei Samstagszuschlag zurück

diskutieren wollten. Da nach Arbeitgeber-
ansicht die Refinanzierung der erhöhten 
Samstagszuschläge nicht geklärt bezie-
hungsweise durch den Gesetzgeber nur 
unzureichend gesichert ist, hat der VKA-
Fachgruppenausschuss die Annahme des 
Ergebnisses zum jetzigen Zeitpunkt abge-
lehnt. Darüber wurden die Gewerkschaf-
ten informiert. 
Gleichzeitig bietet die Arbeitgeberseite an, 
diese Thematik im Rahmen einer Gesamt-
einigung zusammen mit der immer noch 
ausstehenden Regelung zur Einrechnung 
er Pausen in die Arbeitszeit bei Wech-
selschicht in Krankenhäusern zu regeln. 
Die Verhandlungen hierzu werden am  
9. Dezember 2019 stattfinden. 

LOS: Erster Schritt in die richtige 
Richtung

Ende September 2019 haben sich dbb und 
komba gewerkschaft zum ersten Verhand-
lungstermin mit der Geschäftsführung des 
Rettungsdienstes im Landkreis Oder Spree 
(LOS) getroffen. Dort wurden die kon-
kreten Forderungen der Mitarbeitenden 
angesprochen und eine Einigung hinsicht-
lich des Volumens der Leistungsorientier-
ten Bezahlung erreicht. Das Ziel ist weiter-
hin die Modernisierung und Straffung des 
Tarifvertrags. 
Die Vertragsparteien waren sich einig, 
dass das Gesamtvolumen von zwei Pro-
zent der ständigen Monatsentgelte des 
Vorjahrs aller Beschäftigten des Rettungs-
dienstes an die Beschäftigten ausgezahlt 
werden muss. Die Arbeitgeberseite war 
mit dem Vorschlag, das Volumen auf die 
Beschäftigten zu gleichen Teilen zu ver-
teilen, einverstanden. Somit wird es kein 
Leistungsbezogenes Entgelt, sondern eine 
leistungsunabhängige Zahlung an die Mit-
arbeitenden des Rettungsdienstes geben. 
Ob dies in Form einer jährlichen Sonder-
zahlung oder einer monatlichen Auszah-
lung eintritt, wird noch vereinbart. 
Zudem wurde diskutiert, ob eine Rege-
lung, die den TVöD und TVAöD direkt für 
anwendbar erklärt, sinnvoll ist. Ziel ist es, 
die Regelungen des TVöD / TVAöD all-
gemein anzuerkennen und zusätzliche 
besondere Regelungen für den Rettungs-
dienst zu schaffen. Das Vorhaben wird 
sowohl von dbb und komba als auch von 
der Arbeitgeberseite intern erörtert.

Beide Seiten waren sich einig, dass ein 
Rahmendienstplan von Vorteil ist. Es muss 
noch geklärt werden, wie die inhaltliche 
Ausgestaltung erfolgen soll. Auch über die 
Ausgestaltung der Regelung zur Anerken-
nung von Umkleide- und Rüstzeiten muss 
sich die Arbeitgeberseite noch intern bera-
ten. Die Tarifvertragsparteien haben sich 
auf eine Fortsetzung der Verhandlungen 
am 6. Dezember 2019 verständigt. 

MOL: Tarifforderungen

Die dbb-Tarifkommission beim Rettungs-
dienst des Landkreises Märkisch Oder-
land (MOL), die aus Mitgliedern der komba 
besteht, hat bei einem ersten internen 
Gespräch im Oktober 2019 über die aktu-
ellen Probleme vor Ort und notwendige 
Verbesserungen für die Mitarbeitenden 
diskutiert. Unter anderem wurde der neue 
Rollendienstplan ab dem Jahr 2020 the-
matisiert. Die daraus folgende Mehrbelas-
tung muss durch konkrete Verbesserungen 
kompensiert werden. Auch die Flexibili-

Rettungsdienste Brandenburg

LOS, MOL und PRO Klinik Holding
tät der Arbeitszeit war erneut Thema. Auf-
grund der Änderungen, die in nächster Zeit 
auf den Rettungsdienst MOL zukommen, 
muss der Tarifvertrag entsprechend ange-
passt werden. Der dbb wird nun die Arbeit-
geberseite zu einem ersten Tarifgespräch 
auffordern. Die weiteren Schritte der Tarif-
kommission hängen letztlich von der Reak-
tion der Arbeitgeberin ab.

Rettungsdienst PRO Klinik Holding

Der Tarifvertrag für die Mitarbeitenden im 
Rettungs- und Transportdienst der PRO Kli-
nik Holding GmbH in Neuruppin ist zum  
31. Dezember 2019 gekündigt. Die Arbeit-
geberseite wurde zu Tarifverhandlungen 
aufgefordert. Mitte November werden 
sich dbb und komba mit der Tarifkommis-
sion zur Beratung und zum Beschluss der 
Forderungen treffen.
Seit Ende 2014 gibt es einen Tarifvertrag 
für die Beschäftigten im Rettungsdienst 
und im Materialtransport der PRO Klinik 
Holding GmbH. Hauptziel war die Anglei-
chung der Beschäftigten an den Tarifver-
trag des öffentlichen Dienstes. Vorher 
gab es keinen Tarifvertrag, der das Entgelt 
geregelt hat. 

dbb Verhandlungskommission Rettungsdienst MOL
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Aufgrund der momentanen Arbeitsbedin-
gungen in Pflegeberufen kann sich nur 
jede achte Teilzeitkraft vorstellen, ihre 
Arbeitszeit aufzustocken. Das ergab eine 
aktuelle Umfrage des Deutschen Berufs-
verbands für Pflegeberufe (DBfK). Hinter-
grund der Umfrage war unter anderem 
das seit Januar geltende Pflegepersonal-
stärkungsgesetz. Durch das Gesetz soll 
eine qualifizierte Pflegekapazität in den 
Krankenhäusern und stationären Pflege-
einrichtungen aufgebaut und verstärkt 
werden. Als wichtige und schnell verfüg-
bare Ressource zur Personalaufstockung 
werden von der Politik immer wieder die 
Mitarbeitenden, die von Teilzeit in Vollzeit 
zurückkehren, genannt. 
Zu diesem Thema haben wir unsere 
Fachgewerkschaften, die im Bereich des 
Gesundheitswesens tätig sind, zu ihren 
gewerkschaftspolitischen Ansichten 
befragt.

FVG 

Der Pflegeberuf fordert ständig größten 
Einsatz. Denken wir nur an die Schicht-
dienste, den erhöhten und vielfältigen 
Dokumentationsaufwand sowie an die 
permanent schwierigen anderen Arbeits-
bedingungen. Aufgrund des Personal-
mangels und des damit verbundenen 

häufigen Holens aus dem Frei können 
die Beschäftigten ihre Freizeit nur einge-
schränkt wahrnehmen. Der Pflegeberuf 
muss dringend attraktiver werden durch 
Aufstockung des Personals, Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und letztend-
lich durch finanzielle Aspekte. Mit diesen 
Maßnahmen werden Anreize geschaffen, 
dass Teilzeitkräfte eher bereit sind, wieder 
aufzustocken. Hier sind der Gesetzgeber 
und wir, die Gewerkschaften, aufgefor-
dert, entsprechende Abhilfe zu schaffen. 

GeNi

Es braucht schon ein wenig mehr als die 
bloßen Ankündigungen des Bundesge-
sundheitsministers, die Pflege zu stärken. 
Teilzeit in der Pflege hat es schon immer 
gegeben, aber nicht in dem Ausmaß wie 
aktuell. Die GeNi sieht die oft zu hohe 
Belastung im Beruf und den immer größer 
werdenden Personalmangel als Hemm-
schwelle, die Stunden wieder aufzusto-
cken. Immer wieder hören wir: „Ich kann 
mir nicht vorstellen, mehr zu arbeiten“. 
Gründe hierfür sind stets die sehr schlech-
ten Arbeitsbedingungen: zu viele Schich-
ten hintereinander zwischen acht und 
zwölf Tagen, keine Wertschätzung von 
Vorgesetzten, hohe Arbeitsbelastung, nur 

ein/e Gesundheits- und Krankenpfleger/
in pro Schicht, Nacht- und Wochenend-
dienst, keine ausreichende Erholungszeit 
zwischen den Diensten. Bedingungen für 
ein Aufstocken aus Sicht der GeNi Gewerk-
schaft für das Gesundheitswesen wären:
- Bessere Führung
- Verlässliche Dienstpläne
- Kein Holen aus dem Frei
- Höhere Löhne
- Ehrlich gelebte Wertschätzung
- Mehr Kolleginnen und Kollegen
- Besseres Betriebsklima
- Gesundheitsbereiche in öffentlicher 

Hand und kein Profit zu Lasten unserer 
Kolleginnen und Kollegen

komba

Die komba gewerkschaft sieht in den 
vorhandenen Teilzeitkräften derzeit die 
größte Chance, kurzfristig dem Fachkräf-
temangel sinnvoll und effektiv mit mehr 
Personal im System zu begegnen. Werbe-
kampagnen für mehr Nachwuchs und das 
Anwerben im Ausland können hier keine 
kurzfristige Lösung bieten. Das System 
braucht schnell qualifiziertes und direkt 
einsetzbares Personal. Dies kann unserer 
Ansicht nach derzeit nur über im System 
vorhandene Beschäftigte geschehen, die 
bereits die Abläufe und Zustände kennen. 
Natürlich stellt das höhere Gehalt infolge 
einer Aufstockung einen Anreiz dar. Aber 
es sind in erster Linie die Arbeits- und Rah-
menbedingungen, die viele Teilzeitkräfte 

 Aufstocken ? 
 Lieber nicht ! 

Teilzeit-Pflegekräfte
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LBB

Der LBB hat in 
seiner Haupt-
ausschusssit-
zung vom 24. 
bis 25. Okto-
ber 2019 das 

Thema Teilzeitbeschäftigung diskutiert. 
Alle Teilzeitkräfte arbeiten aus einem 
gewissen Grund in Teilzeit: Kindererzie-
hung, Pflege eines Angehörigen, Partner 
arbeitet Vollzeit und so weiter. Oft möch-
ten Teilzeitkräfte, vorausgesetzt sie kön-
nen es sich leisten, nicht auf eine Vollzeit-
stelle zurückkehren. Der Pflegeberuf ist 
sehr stark mit Frauen besetzt und daher 
müssen zunächst bessere Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden. Wir als 
Gewerkschaft stehen dazu und begrüßen 
eine Aufstockungsbereitschaft von Teil-
zeitkräften.

vdla

Die „Konzertierte Aktion Pflege“ der 
Politik in Bezug auf die Vorschläge, Teil-
zeitkräften anzubieten, ihre Arbeitszeit 
aufzustocken sowie Aufstockenden bei 
mindestens 20 Prozent Arbeitszeiterhö-
hung Geldprämien zu zahlen, sind in den 
Universitätskliniken und den kommuna-
len Krankenhäusern Nordrhein-Westfa-
lens seit Jahren gelebte Praxis. Diese und 
viele weitere Maßnahmen wurden bereits 
ergriffen, bevor die Politik den Pflegenot-
stand endlich zur Kenntnis nahm. Die 
getroffenen Maßnahmen greifen aller-
dings nur mit mäßigem Erfolg, da sie das 
eigentliche Problem, den Pflegekräfte-
mangel, nicht beseitigen können. Viele 
Pflegekräfte sind aufgrund der extrem 
hohen Belastung ausgebrannt und mit 
ihren Kräften am Ende. Zwar wurden die 
Ausbildungsgänge für Pflegekräfte erheb-
lich aufgestockt, doch auch das greift frü-
hestens in einigen Jahren. Häufig kön-
nen diese Ausbildungsgänge noch nicht 
einmal ausreichend mit Pflegeschülern 
besetzt werden, da der Beruf aufgrund 
der schlechten Arbeitsbedingungen, wie 
Schicht-, Wechselschicht- und Nacht-
diensten, viel zu unattraktiv erscheint.
Die Gewerkschaften haben in ihren Tarif-
verhandlungen dafür gekämpft, dass die 
Pflegekräfte einen deutlichen Gehaltszu-
wachs zu verzeichnen haben. Das allein 
kann jedoch nicht dafür sorgen, den Pfle-

regelmäßig von einer Rückkehr in die Voll-
zeit oder Aufstockung abschrecken. Oder 
sie sind bewusst aufgrund der Rahmen-
bedingungen in die Teilzeit „geflüchtet“. 
Leider wissen wir aus der Praxis, dass es 
nicht wenige Beschäftigte gibt, die ihre 
Arbeitszeit reduzieren und dann in ande-
ren Häusern oder Leasingfirmen noch 
auf 450-Euro-Basis tätig sind. Dies hat 
vor allem Dienstplangründe, da sie sich 
bei anderen Arbeitgebern Dienste aussu-
chen können. Denn Personal wird überall 
gesucht – egal zu welchen Konditionen. 
Neben dem klassischen Fall der Teilzeit 
im Anschluss an die Elternzeit suchen sich 
Beschäftigte also bewusst Nischen, damit 
die Rahmenbedingungen für sie erträgli-
cher werden.  
In erster Linie ist daher grundsätzlich ein 
finanzieller Anreiz zu schaffen, damit sich 
ein Aufstocken überhaupt lohnt. Insbe-
sondere müssen die unattraktiven Dienste 
besser vergütet werden. Auch muss Pflege 
(wieder) pflegen können. Das heißt, dass 
das Pflegepersonal von nicht pflegeri-
schen Tätigkeiten wie Verwaltungs- und 
Reinigungsaufgaben entlastet werden 
muss und sich der Bezugspflege widmen 
kann. 
Darüber hinaus appellieren wir dringend 
an die Arbeitgeber, die bereits vorhan-
denen Instrumente der Personalführung 
und Dienstplangestaltung mitarbeiterori-
entiert umzusetzen. Instrumente wie bei-
spielsweise freiwillige Flex-Pools, Bereit-
schaftsdienste und so weiter tragen zu 
guten und verlässlichen Dienstplänen 
bei. Auch hat jede Lebensphase für die 
Dienstplangestaltung Vor- und Nachteile, 
die konkret zu nutzen und auszugestal-
ten sind.
Vorsicht ist jedoch geboten, eine zweite 
Gruppe von bevorzugten Beschäftigten 
zu schaffen, die sich dann – wie derzeit 
bei der Leiharbeit in der Regel der Fall 
– die Rosinen bei zum Beispiel Dienst-
plan und Arbeitszeiten herauspicken 
kann. Hierbei bleibt das Bestandsperso-
nal auf der Strecke und wird auf ungüns-
tige Dienste aufgeteilt. Vielmehr sind alle 
Beschäftigten als Team mitzunehmen 
und gleich zu behandeln. Ein demokra-
tisch von der Belegschaft miterarbeiteter 
Dienstplan mit einem transparenten und 
fairen Ausfallmanagement findet Akzep-
tanz und motiviert viel mehr als ein ein-
seitig gestrickter Flickenteppich. Nur so 
kann der Betrieb aufrechterhalten wer-
den, ohne Engpässe auf dem Rücken von 
Beschäftigten auszutragen. Zusätzliche 
finanzielle Anreize vervollständigen das 
Gesamtpaket.

Th
em

a

geberuf attraktiver zu machen. Hier ist 
die Politik gefragt. Diese hätte schon vor 
Jahren eine Attraktivitätskampagne star-
ten müssen, um den Pflegenotstand zu 
verhindern. 
Wie schon aus der Umfrage des Deut-
schen Berufsverbands für Pflegeberufe 
(DBfK) hervorgeht, ist seit Jahren eine 
zunehmende Tendenz der Reduzierung 
der Arbeitszeit bei den Pflegekräften zu 
verzeichnen. Aufgrund des Personalman-
gels sind der Arbeitsdruck und die Verant-
wortung, welche auf der einzelnen Pfle-
gekraft lasten, enorm. Das wird durch die 
steigende Zahl der Teilzeitkräfte noch ver-
stärkt, so dass sich die schon jetzt negati-
ven Arbeitsbedingungen voraussichtlich 
weiter verschlechtern werden. 
Damit kommt auch ein großes Prob-
lem auf die Personalräte beziehungs-
weise Betriebsräte zu. Es gibt sowohl 
einen gesetzlichen als auch einen tarif-
lichen Rechtsanspruch auf Arbeitszeit-
reduzierung und jede Mitarbeitervertre-
tung befindet sich in dem Konflikt, dass 
wenn sie dem Antrag auf Arbeitszeitre-
duzierung zustimmt, damit gleichzeitig 
die Arbeitsbelastung der anderen Mitar-
beitenden erhöht. Die Patientenzahlen 
werden nicht geringer und die Kliniken 
und Krankenhäuser haben wirtschaftli-
che Zielvorgaben, die sie erfüllen müs-
sen. Daher versuchen diese unter allen 
Umständen, Bettenschließungen zu ver-
meiden, was zu einer zusätzlichen Steige-
rung der Arbeitsbelastung des Pflegeper-
sonals führt.
Die Forderung kann hier nur sein, dass sich 
die Politik endlich ihrer Verantwortung 
stellt und wirklich zielführende Maßnah-
men für die Pflege ergreift. Eine Attrakti-
vitätsoffensive wäre nur der erste Schritt, 
um weiterhin eine adäquate Gesund-
heitsversorgung für die Bürgerinnen und 
Bürger zu gewährleisten. Das kann und 
darf nicht länger auf dem Rücken und 
zulasten der Gesundheit des Pflegeperso-
nals ausgetragen werden. 
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